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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Jahresrückblick 2021: Soziale Gruppen

Eine überaus wichtige Neuerung im Themenbereich der sozialen Gruppen wurde 2021
für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Im September nahm die Stimmbevölkerung
mit einem deutlichen Ja-Anteil von 64 Prozent die «Ehe für alle» an. Neben der
Möglichkeit der Eheschliessung waren damit für gleichgeschlechtliche Paare weitere
Ungleichheiten im Familienleben beseitigt worden: In Zukunft ist es auch ihnen
möglich, gemeinsam ein Kind zu adoptieren, zudem erhalten verheiratete Frauenpaare
Zugang zur Samenspende. Die Relevanz dieser Abstimmung widerspiegelt sich im
Ergebnis der APS-Zeitungsanalyse 2021, die einen diesem Ereignis geschuldeten
Höchststand an Artikeln zur Familienpolitik im Abstimmungsmonat aufzeigt (vgl.
Abbildung 1 im Anhang). Kein anderes Thema im Bereich der sozialen Gruppen erzielte
im beobachteten Jahr eine ähnlich hohe mediale Aufmerksamkeit. 

Erstmals in der Geschichte der Schweizer Frauen- und Gleichstellungspolitik
veröffentlichte der Bundesrat 2021 eine nationale Gleichstellungsstrategie, die jedoch
von Frauenorganisationen und linken Parteien kritisiert wurde. Ferner gaben die
Kommissionen einer parlamentarischen Initiative Folge, welche die befristete
Finanzierung für die familienergänzende Kinderbetreuung durch eine dauerhafte, vom
Bund unterstützte Lösung ersetzen will. Der 2022 vorzulegende Entwurf soll die Eltern
bei der Finanzierung der Betreuungsplätze massgeblich entlasten und somit zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Gleichzeitig wurden
im Berichtsjahr aber verschiedene Vorstösse mit ähnlichen, bereits konkreter
ausformulierten Vorstellungen in Form einer parlamentarischen Initiative, einer
Standesinitiative und einer Motion abgelehnt. Ebenfalls zur Verbesserung der Stellung
der Frauen im Beruf beitragen soll die 2018 geschaffene Revision des
Gleichstellungsgesetzes, mit der Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden zur
Durchführung von Lohnanalysen verpflichtet worden waren. Erste, im August 2021
publizierte Analyseergebnisse von ausgewählten Unternehmen zeichneten ein positives
Bild, das jedoch unter anderem wegen fehlender Repräsentativität in Zweifel gezogen
wurde. Nach wie vor sind Unternehmen nicht verpflichtet, die Ergebnisse ihrer
Lohnanalysen an den Bund zu übermitteln. Gegen eine entsprechende Regelung hatte
sich der Ständerat im Juni erfolgreich gewehrt.

Nachdem im Vorjahr der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub in einer Volksabstimmung
angenommen worden war, gingen die politischen Diskussionen rund um die
Ausdehnung von Urlaubsmöglichkeiten für Eltern 2021 weiter. Eine Standesinitiative
aus dem Kanton Jura und eine parlamentarische Initiative mit diesem Ziel stiessen im
Parlament indes auf wenig Gehör. Der Nationalrat verabschiedete jedoch ein
Kommissionspostulat, das die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Elternzeit
aufzeigen soll. In den Räten setzte sich zudem mit Annahme einer Vorlage zum
Adoptionsurlaub eine langjährige Forderung in der Minimalvariante durch: Eltern, die
ein Kind unter vier Jahren adoptieren, haben künftig Anrecht auf einen zweiwöchigen
Urlaub. 

Auch das Thema der Gewalt gegen Frauen blieb 2021 auf der politischen Agenda,
immer wieder angetrieben durch Zeitungsberichte über häusliche Gewalt und
Femizide. Das Parlament überwies drei Motionen, welche die Bereitstellung eines 24-
stündigen Beratungsangebots für von Gewalt betroffene Personen forderten, wozu sich
die Schweiz 2017 im Rahmen der Ratifikation der Konvention von Istanbul verpflichtet
hatte. Ein Zeichen gegen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche setzte der Nationalrat
auch durch Befürwortung einer Motion, die das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung im
Zivilgesetzbuch verankern möchte. Der Ständerat äusserte sich bis Ende Jahr noch
nicht zum Geschäft. Ebenfalls kam es zu breiten medialen Vorwürfen bezüglich Gewalt
in Bundesasylzentren, woraufhin das SEM einen Bericht erarbeiten liess. 

Nicht zuletzt wurde im Berichtsjahr mit verschiedensten Publikationen und Aktionen
auf das 50-jährige Bestehen des Frauenstimm- und -wahlrechts Bezug genommen. Mit
Corona-bedingter Verspätung fand im September die offizielle Feier des Bundes statt.

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
MARLÈNE GERBER
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Ende Oktober tagte zum zweiten Mal nach 1991 die Frauensession, die insgesamt 23
Forderungen zu unterschiedlichen Themen als Petitionen verabschiedete. Darüber
hinaus wurde an diesen Anlässen auch über die Gewährung politischer Rechte an
weitere Gruppen diskutiert, so etwa an Personen ohne Schweizer Pass, Minderjährige
und Menschen mit einer Beeinträchtigung. Bezüglich Letzteren nahm der Ständerat im
Herbst 2021 ein Postulat an, das den Bundesrat aufforderte, Massnahmen aufzuzeigen,
damit auch Menschen mit einer geistigen Behinderung uneingeschränkt am politischen
und öffentlichen Leben teilhaben können.

Wie die APS-Zeitungsanalyse 2021 zeigt, erhielten Fragen rund um die Familien- und
Gleichstellungspolitik im Jahr 2021 im Gegensatz zu Fragen zur Asyl- und
Migrationspolitik überaus starke mediale Aufmerksamkeit. Der Zeitvergleich macht
überdies deutlich, dass die Berichterstattung im Bereich Asyl und Migration über die
letzten Jahre konstant an Bedeutung eingebüsst hat. 

Dieses fehlende Interesse der Medien ist ob der umstrittenen Gesetzesänderungen des
Parlaments im Bereich Asylpolitik, welche die Grundrechte der Asylsuchenden
einschränkten, bemerkenswert. So können Schweizer Behörden künftig mobile Geräte
der Asylsuchenden verwenden, um beim Fehlen von Ausweispapieren Rückschlüsse auf
die Identität einer Person zu gewinnen. Dieser Beschluss provozierte eine negative
Reaktion des UNHCR. Zudem schuf das Parlament ein Reiseverbot für vorläufig
aufgenommene Personen und entschied, dass Personen in Ausschaffungshaft zum
Wegweisungsvollzug zur Durchführung eines Covid-19-Tests gezwungen werden
können. Unterschiedliche Ansichten vertraten die beiden Räte in Bezug auf junge
Asylbewerbende. So lehnte es der Ständerat ab, die Administrativhaft für Minderjährige
abzuschaffen, nachdem sich der Nationalrat für diese Forderung im Vorjahr noch offen
gezeigt hatte. Ebenso setzte sich der Nationalrat im Berichtsjahr durch Unterstützung
einer Motion dafür ein, dass Personen mit abgewiesenem Asylentscheid ihre berufliche
Ausbildung beenden dürfen, während sich der Ständerat nach der Beratung einer
anderen Motion gegen diese Möglichkeit aussprach. Schliesslich wollte der Ständerat
den Familiennachzug von Schutzbedürftigen erschweren, wogegen sich der Nationalrat
aber erfolgreich sträubte. Im Sammelstadium scheiterte überdies eine Volksinitiative
des ehemaligen Nationalrats Luzi Stamm, gemäss welcher Asylbewerbende in der
Schweiz nur noch mit Sachleistungen hätten unterstützt werden sollen: Seine
Volksinitiative «Hilfe vor Ort im Asylbereich», die in erster Linie Flüchtlingen primär in
der Nähe der Krisengebiete und nicht in der Schweiz helfen wollte, scheiterte an den
direktdemokratischen Hürden. 1

Migrationspolitik

Die Ende des Vorjahres eingereichte Motion Tschümperlin (sp, SZ) mit der Forderung
nach Berücksichtigung der Integration von Kindern bei Härtefallprüfungen kam im
Juni in der grossen Kammer zur Erstbehandlung. Der Motionär begründete sein
Anliegen damit, dass die Situation von Kindern bei Härtefällen nicht beachtet würde
und der Entscheid von den Behörden oftmals ausschliesslich aufgrund der Integration
der Eltern gefällt werde. Störend und nach Ansicht des Motionärs gegen das durch die
UNO-Kinderrechtskonvention geschützte Kinderwohl verstossend sei dies besonders in
Fällen, wo Kinder und Jugendliche seit Jahren in der Schweiz sind, hier die Schulen
absolviert haben und über einen hohen Integrationsgrad verfügen. Im Nationalrat
stimmte die SVP geschlossen gegen das Anliegen. Zusammen mit marginaler
Unterstützung von FDP- und CVP-Parlamentariern kam die Opposition aber nur auf 63
Stimmen und die Motion wurde mit 113 Stimmen an den Ständerat überwiesen, wo sie
im Herbst zur Diskussion stand. Die vorberatende Staatspolitische Kommission empfahl
den Ständevertretern mit 8 zu 1 Stimme, die Motion anzunehmen.
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) unterstrich die Notwendigkeit des Begehrens
damit, dass – obwohl das Bundesamt für Migration den Kantonen bereits empfehle, die
Kindesintegration bei Härtefällen ebenfalls zu berücksichtigen – dies noch nicht
schweizweite Praxis sei. Der Ständerat folgte seiner Kommission und überwies die
Motion an den Bundesrat. 2

MOTION
DATUM: 16.12.2011
ANITA KÄPPELI
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Asylpolitik

En mai 2015, le groupe UDC a déposé une initiative parlementaire appelée Pas de
prestation de l’État pour les personnes résidant illégalement en Suisse. Elle vise la
modification de l'article 12 de la Constitution, qui garantit le droit fondamental à
obtenir de l'aide dans des situations de détresse. A travers sa porte-parole Céline
Amaudruz, l'Union démocratique du centre entend faire dépendre ce droit à l'aide
d'urgence du titre de séjour. Ainsi, toute personne dont le permis de séjour est échu,
qui s'oppose à un renvoi ou ne coopère pas à son expulsion s'en verrait privée. Les
prestations d'urgence sont réglementées par la loi sur l'asile (LAsi), sont de la
compétence des cantons et sont réduites par rapport à l'aide sociale attribuée aux
autochtones et aux réfugiés reconnus. La Commission des institutions politiques du
Conseil national (CIP-CN) s'est opposée par 14 voix contre 6 et une abstention à
l'initiative. L'argument principal étant que la suppression de l'aide d'urgence n'aurait
pas d'effet incitatif pour les personnes de quitter le pays, mais risquerait plutôt de les
pousser à la criminalité ou à la clandestinité. Lors du débat en chambre basse, les
opposants à l'initiative ont souligné le caractère fondamental des premiers articles de
la Constitution, arguant que la suppression de l'aide d'urgence était une attaque à la
dignité humaine. Ces arguments ont convaincu 121 députés contre 64 et 4 se sont
abstenus. Tout le groupe UDC a voté en faveur de l'initiative, ainsi que le député
Burkart, issu des rangs libéraux-radicaux. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2016
SOPHIE GUIGNARD

Remettant en cause les différents rapports faisant état d'un régime dictatorial dans le
pays de la corne de l'Afrique, le conseiller national Burgherr (udc, AG) demande au
Conseil fédéral de durcir la pratique de l'asile à l'égard de l'Erythrée. Partant en outre
du principe que les personnes qui désertent l'armée ne sont en danger que dès le
moment où elles fuient, elles ne devraient pas recevoir l'asile en Suisse, comme prévu
par la dernière révision de la loi sur l'asile. Le député évoque de plus des rapports plus
récents qui attesteraient que les personnes retournant en Erythrée ne risquent pas de
persécution et montrent même des signes d'une évolution encourageante de la
situation du pays. Simonetta Sommaruga, lors du débat en chambre basse, a exposé les
raisons du désaccord du Conseil fédéral par rapport à l'objet: il est impossible
d'imposer un durcissement généralisé pour l'ensemble des ressortissants et
ressortissantes d'un pays, car cela contrevient au droit constitutionnel et à la tâche du
SEM qui consiste à examiner chaque demande d'asile. Cette application du secrétariat
d'Etat aux migrations permet d'ailleurs de ne pas accorder l'asile aux personnes qui
n'en ont pas besoin, selon la conseillère fédérale socialiste. Les députées et députés
ont suivi cet avis et se sont prononcés à 118 voix contre 73 et 2 abstentions en défaveur
de la motion.

MOTION
DATUM: 15.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

"Les prescriptions de la Convention sont le reflet d'un monde révolu", selon Damian
Müller, qui vise avec son postulat une adaptation de la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés. En effet, selon le sénateur, les modifications suivantes sont
nécessaires: il faut supprimer de la liste des motifs de fuite les motifs économiques,
l'objection de conscience et les motifs postérieurs à la fuite. De plus, il est important
pour le PLR que les personnes en exil ne puissent choisir librement leur État d'accueil
et il est aussi nécessaire que des moyens existent pour priver de leur statut de
réfugiées les personnes qui commettent des crimes ou ne font pas preuve d'une
intégration suffisante. 
Le Conseil fédéral, tout en précisant que la convention actuelle exclut d'ores et déjà les
raisons économiques et l'objection de conscience seule des motifs d'asile, s'annonce
favorable au postulat. Si le texte reste au yeux de l'exécutif nécessaire car il fixe un
cadre juridique sur le plan international, les questions du sénateur Müller méritent
d'être soulevées, notamment parce que tous les États n'ont pas signé la Convention de
1951. La chambre haute a adopté le postulat sans débat. 4

POSTULAT
DATUM: 12.12.2018
SOPHIE GUIGNARD

Hilfswerke warnten zu Beginn des Lockdowns im März davor, dass die zur Eindämmung
des Coronavirus getroffenen Massnahmen in Asylzentren vielerorts kaum oder gar
nicht umsetzbar seien, weder für die im Asylwesen Beschäftigten noch für die
Geflüchteten. So berichteten Angestellte den Medien, dass in Küchen und
Sanitäranlagen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.
Auch an Desinfektionsmittel mangle es und Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Angestellten seien teilweise schlecht über die Situation und die geltenden Massnahmen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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informiert worden. Die Situation, so war den Medien zu entnehmen, schien je nach
Unterkunft zu variieren. Ein enormes Ansteckungsrisiko bestand beispielsweise in
vereinzelten Unterkünften im Kanton Zürich, wo die Lage mit bis zu 18 Betten pro
Zimmer angespannt war, wie der Tages-Anzeiger berichtete. 

Bund und Kantone suchten deshalb nach zusätzlichen Asylunterkünften, damit die
Hygieneregeln besser eingehalten und das Ansteckungsrisiko in entsprechenden
Anlagen gesenkt werden könnten. Der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller
betonte etwa, man habe die Informationen zu den Massnahmen in über zehn Sprachen
publiziert und die Situation mithilfe von provisorischen Absperrungen und angepassten
Zeitplänen für die Benutzung der Küche entschärft, bis die zusätzlichen Unterkünfte
bezugsbereit waren. Der Bundesrat entschied, zuvor stillgelegte Anlagen wieder in
Betrieb zu nehmen, damit die Situation auch in den Bundesasylzentren verbessert
werden konnte. Die Forderung der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, laufende
Asylverfahren aufgrund der Krise vorübergehend einzustellen, lehnte der Bund jedoch
ab. Die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte an einer Pressekonferenz im
April, es gelte, die Rechtssicherheit zu bewahren. Erhielten aber Asylsuchende während
der sogenannten «ausserordentlichen Lage» einen negativen Asylentscheid, sodass sie
dadurch das Land verlassen mussten, erhielten die Betroffenen aufgrund der Situation
mehr Zeit, um auszureisen. 

Insgesamt, resümierten Behörden und Medien, gab es bis im Juni wider den
Befürchtungen nur eine geringe Zahl an Ansteckungen in den Unterkünften zu beklagen.
In betroffenen Zentren wurden im Falle einer Infektionsmeldung entweder strenge
Isolationsmassnahmen getroffen oder die Infizierten wurden wie beispielsweise in Frick
(AG) in eigens dafür eingerichtete externe Quarantänestationen gebracht. Doch trotz
tiefer Ansteckungszahlen war die Situation eine grosse, in erster Linie auch psychische
Belastung für Betroffene: Wie ein Bewohner einer vom Bund eingerichteten Unterkunft
in einer Zivilschutzanlage gegenüber der Basler Zeitung berichtete, war die Sorge, sich
auf solch engem Raum anzustecken, allgegenwärtig. Auch nach den getroffenen
Vorkehrungen und Bemühungen des Bundes und der Mitarbeitenden sei es den
Bewohnerinnen und Bewohnern nämlich nicht immer möglich gewesen, die
schützenden Massnahmen einzuhalten. Es zeigten sich allerdings auch positive
Entwicklungen, wie die Aargauer Zeitung festhielt: Damit die «schulische, berufliche
und soziale Kommunikation» in den Zentren aufrechterhalten werden konnte, wurde
vielerorts der Ausbau von WLAN-Anschlüssen vorangetrieben, wie dies bereits seit
längerer Zeit von unterschiedlichen Stellen gefordert worden war. 5

Die im Frühjahr 2020 durchgeführte Vernehmlassung zur Änderung des Asylgesetzes –
angestossen durch eine parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) – ergab, dass die
Mehrheit der Stellungnehmenden die Möglichkeit begrüssten, zur
Identitätsüberprüfung von Asylsuchenden deren mobile Geräte zu nutzen. 24 von 25
stellungnehmenden Kantonen – alle mit Ausnahme des Kantons Neuenburg – sowie die
Parteien der CVP, FDP und SVP stimmten diesem Vorhaben im Grundsatz zu, da sie sich
davon eine effiziente Methode zur Identifizierung von Personen erhofften, für die keine
Identitätsdokumente vorliegen würden. Opposition erfuhr der Entwurf von den linken
Parteien und von den meisten stellungnehmenden interessierten Kreisen. Diese
erachteten die Massnahme als unverhältnismässigen Eingriff in die persönlichen
Grundrechte, vermissten eine gesetzliche Grundlage und bezweifelten darüber hinaus
die postulierte Effizienz eines solchen Vorgehens. Nicht zuletzt brachten sie
datenschutzrechtliche Bedenken vor. Fünf Kantone und die SVP setzten sich auf der
anderen Seite für die Möglichkeit einer zwangsweisen Abnahme der elektronischen
Datenträger ein. Der Entwurf der Kommission sah eine Mitwirkungspflicht, aber keinen
Zwang vor. Einige stellungnehmende Akteure, darunter auch der EDÖB, machten
deutlich, dass sie die Grundrechtskonformität im Falle eines Zwanges nicht mehr
gegeben sähen. Der EDÖB forderte etwa auch die Schaffung einer Gesetzesgrundlage
für die Bearbeitung personenbezogener Daten von Drittpersonen, da diese auch von
den zur Identitätserkennung unternommenen Auswertungen betroffen sein könnten. 
Die zuständige SPK-NR übernahm gewisse Empfehlungen aus der Vernehmlassung,
insbesondere datenschutzrechtliche Belange, und verabschiedete im Oktober 2020 mit
13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Vorlage an den Bundesrat. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2020
MARLÈNE GERBER
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Im Januar 2021 nahm der Bundesrat Stellung zur Vorlage der SPK-NR zur Änderung des
Asylgesetzes. In Erfüllung einer parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) sollte die
Möglichkeit geschaffen werden, zur Überprüfung der Identität von Asylsuchenden deren
mobile Geräte beizuziehen. Der Bundesrat machte deutlich, dass die Überprüfung
elektronischer Datenträger ein «schwerwiegende[r] Eingriff in das Grundrecht auf
Schutz der Privatsphäre nach Artikel 13 der Bundesverfassung» darstelle. Seiner Ansicht
nach wahre die Vorlage jedoch das Verhältnismässigkeitsprinzip und beachte den
Datenschutz. Ebenfalls begrüsste der Bundesrat, dass die Vorlage eine
Informationspflicht vorsah und «dass die betroffenen Personen vor der Anordnung der
vorgeschlagenen Massnahme von sich aus Angaben zur Identität, zur Nationalität und
zum Reiseweg machen können». Deutlich lehnte der Bundesrat eine zwangsweise
Abnahme der Datenträger ab und begrüsste darüber hinaus, dass die Anwesenheit der
betroffenen Person während der Überprüfung im Grunde vorgesehen sei. Er hielt auch
fest, dass zum gegebenen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilt werden könne, ob die
Massnahme wirksam oder zweckmässig sei, weswegen er die vorgesehene Pflicht zur
Evaluation der Massnahme drei Jahre nach Inkrafttreten unterstütze. Somit beantragte
er Eintreten und Zustimmung gemäss der Mehrheit der SPK-NR. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.01.2021
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Bundesrat im Januar 2021 den Entwurf der SPK-NR zur Änderung des
Asylgesetzes (AsylG), gutgeheissen hatte, widmete sich der Nationalrat in der
Sondersession 2021 als Erstrat dem Entwurf. Konkret schlug die SPK-NR vor, dem SEM
das Recht zu erteilen, im Rahmen des Asyl- oder Wegweisungsverfahrens die mobilen
Datenträger von Asylbewerbenden zu verwenden, deren Identität nicht anders
festgestellt werden kann. Die Feststellung der Identität, der Staatsangehörigkeit und
des Fluchtweges sei ein wichtiger Faktor für die Geschwindigkeit der Asylverfahren,
insbesondere bei Personen, die keine Papiere mit sich tragen – was auf 70 bis 80
Prozent der Asylbewerbenden zutreffe. Die Möglichkeit zur Nutzung von Mobiltelefonen
im Rahmen der Mitwirkungspflicht würde diesen Vorgang und somit das gesamte
Verfahren beschleunigen, was wünschenswert sei, erklärte Marco Romano (mitte, TI) im
Namen der Kommissionsmehrheit. Der zweite Kommissionssprecher, Damien Cottier
(fdp, NE), erläuterte weiter, dass es das Ziel dieses Entwurfes sei, eine Brücke zu
schlagen zwischen dem nötigen Zugang zu verlässlichen Informationen über die
Identität der Antragstellenden und deren Privatsphäre. Letztere werde unter anderem
dadurch sichergestellt, dass die Herausgabe der Datenträger nur als Ultima Ratio
vorgesehen sei. Weiter solle die betroffene Person über die genauen Massnahmen und
die Vorgehensweise informiert werden und in Begleitung eines Rechtsbeistandes bei
der Auswertung persönlich anwesend sein. Ausserdem dürfe die Aushändigung nicht
erzwungen werden und der Bundesrat solle nach drei Jahren eine Evaluation dieser
Massnahmen vornehmen und einen entsprechenden Bericht veröffentlichen. Gregor
Rutz (svp, ZH), auf dessen parlamentarische Initiative dieser Gesetzesentwurf
zurückging, betonte im Namen der SVP-Fraktion, dass die Daten dabei helfen könnten,
den Kampf gegen Schlepper-Netzwerke voranzubringen, und vielleicht sogar dabei,
Kriegsverbrechen aufzudecken. Auch der Bundesrat sprach sich für die beantragte
Gesetzesrevision aus, wobei er insbesondere die Regeln zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit und des Datenschutzes befürworte, wie Bundesrätin Karin Keller-
Sutter ausführte.
Eine Minderheit um Balthasar Glättli (gp, ZH) wollte nicht auf die Vorlage eintreten, weil
es das offensichtliche Ziel dieser Vorlage sei, dass Asylsuchende leichter abgewiesen
und zurückgeführt werden können. Daten aus Deutschland zeigten, dass das Auswerten
von mobilen Datenträgern fehleranfällig sei und oft nicht den gewünschten Effekt
bringe. So habe nur in seltenen Fällen ein Widerspruch zu den Aussagen der
betroffenen Personen aufgedeckt werden können. Für einen solch kleinen «materiellen
Bonus» sei das Verfahren schlicht zu teuer und zu aufwendig, wie Glättli erklärte. Ada
Marra (sp, VD) ergänzte, es sei höchst problematisch, dass mit dieser Gesetzesänderung
den Asylsuchenden faktisch mehr Privatsphäre abgesprochen werde als
Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrechern; um die Daten der mobilen
Datenträger in einem Strafverfahren durchsuchen zu dürfen, sei nämlich ein
richterlicher Entscheid nötig, was hier nicht vorgesehen sei. Ähnlich schien es auch das
UNHCR zu sehen, welcher sich in einer Stellungnahme kritisch zur vorgeschlagenen
Gesetzesänderung geäussert hatte. Das Hochkommissariat hatte moniert, der starke
Eingriff in die Privatsphäre der Schutzsuchenden, welche völkerrechtlich sowie durch
die Bundesverfassung geschützt sei, werde zu wenig gut geregelt. Des Weiteren sei es –
mit Blick auf die auch von Balthasar Glättli angesprochenen Evaluationen aus
Deutschland – zu bezweifeln, dass die Massnahme wirklich das gewünschte Ziel
erreiche. Gegen den Widerstand von Links-Grün trat der Nationalrat schliesslich mit
122 zu 65 Stimmen auf die Vorlage ein.
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In der Detailberatung forderte Gregor Rutz, dass die mobilen Geräte bei Asylverfahren
und Wegweisungsverfahren für fünf Tage zwangsweise entzogen werden dürfen, sollte
eine betroffene Person diese nicht freiwillig abgeben. Rutz argumentierte, dieser
Zwang könne auch präventiv wirken und die Gesuchstellenden dazu bewegen, von
selbst aktiv mitzuwirken. Da dies lediglich die Klärung der Identität betreffe, gehe dieser
Vorschlag zu weit, fand jedoch Kurt Fluri (fdp, SO), insbesondere da bereits die
Verweigerung per se in den Asylentscheid mit einfliessen werde. Céline Widmer (sp, ZH)
fügte an, dass auch der EDÖB klar vermerkt habe, dass die Durchsuchung der Daten nie
unter Zwang geschehen dürfe. Und auch der Bundesrat habe in seiner Stellungnahme
deutlich gemacht, dass ein Zwang die Verhältnismässigkeit verletzen würde, die nötig
ist, um ein Grundrecht einzuschränken, führte Damien Cottier weiter aus. In der Folge
lehnte der Nationalrat diese Forderung mit 117 zu 70 Stimmen bei einer Enthaltung ab,
wobei sich neben der geschlossenen SVP-Fraktion auch die Hälfte der Mitte-Fraktion
sowie einzelne Stimmen aus der FDP.Liberalen-Fraktion dafür aussprachen. Auf der
anderen Seite versuchte Ada Marra ebenso erfolglos, die Regelung, dass Mobiltelefone
beim Asylverfahren oder bei Rückweisungen genutzt werden dürfen, ganz zu streichen.
Unterstützung erhielt sie aus der eigenen sowie der Grünen Fraktion. Ihre beiden
Einzelanträge wurden somit mit 121 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.
In einem zweiten Block wurde in insgesamt fünf Anträgen geklärt, welche Daten
erhoben, wie lange sie gespeichert und wie sie verarbeitet werden dürfen. Auch hier
lehnte der Nationalrat alle Minderheiten und Einzelanträge ab und stimmte somit dem
Entwurf der SPK-NR unverändert zu. Gregor Rutz forderte etwa zum einen, dass die
Notwendigkeit und die Verhältnismässigkeit des Verfahrens nicht in jedem Einzelfall
neu geprüft werden müssen, und zum anderen, dass die betroffene Person nicht über
das Verfahren aufgeklärt werden muss. Das Verfahren solle laut Rutz nicht zuletzt im
Sinne der Betroffenen «fair, korrekt, aber auch effizient» sein, weshalb diese
zeitintensiven Bedingungen zu streichen seien. Ausserhalb der Fraktionen der SVP und
der Mitte erhielten die Anträge von Rutz allerdings keine Zustimmung. Es sei wichtig,
dass die Menschen verstünden, worum es gehe und was mit ihren Daten passiere,
verteidigte Kommissionssprecher Cottier die Auflagen. Céline Widmer (sp, ZH)
übernahm zudem zwei Minderheitsanträge von Angelo Barrile (sp, ZH) für eine
Verstärkung des Datenschutzes, die allerdings ebenfalls ausschliesslich von Mitgliedern
der SP-, der Grünen- und der Grünliberalen-Fraktion unterstützt wurden und somit mit
111 zu 79 Stimmen abgelehnt wurden.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf der SPK-NR mit 123 zu 65
Stimmen gegen den Willen der SP- und der Grünen-Fraktion sowie einem Mitglied der
Grünliberalen an. Damit ging das Geschäft weiter an den Ständerat. 8

In Erfüllung eines Postulats von Damian Müller (fdp, LU), welches verlangte, dass der
Bundesrat eine allfällige Anpassung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951
überprüfe, veröffentlichte der Bundesrat im Juni 2021 einen entsprechenden Bericht.
Im Auftrag des Bundesrates erstellten Professor Alberto Achermann (Universität Bern)
und Professorin Astrid Epiney (Universität Fribourg) ein unabhängiges rechtliches
Gutachten, welches als Diskussionsbasis für eine Begleitgruppe diente. Diese setzte
sich aus Vertreterinnen und Vertretern des BVGer, der Kantone, Gemeinden und
Städten, der UNHCR und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe sowie aus
Mitarbeitenden der Bundesverwaltung zusammen. Basierend auf dem Rechtsgutachten
und den Erkenntnissen der Begleitgruppe kamen der Bundesrat, das EJPD sowie das
SEM laut einer gemeinsamen Medienmitteilung zum Schluss, dass eine Anpassung der
Flüchtlingskonvention nicht angebracht sei. Der Bundesrat erachte die
Flüchtlingskonvention weiterhin als zentrales Mittel für den internationalen Schutz von
Geflüchteten. Der Flüchtlingsbegriff sei dabei so konzipiert, dass er konsequenten
Schutz biete, und gleichzeitig so eng definiert, dass nur jenen Personen Schutz
zukomme, welche effektiv am eigenen Leben gefährdet und verfolgt werden.
Konkret hatte der Postulant vier Teilbereiche der Flüchtlingskonvention festgelegt, die
seiner Ansicht nach nicht mehr zeitgemäss seien, und deren Aktualität und Bedeutung
im entsprechenden Bericht demnach beleuchtet wurden:
Der erste Bereich thematisierte die Forderung, dass wirtschaftliche Gründe,
Dienstverweigerung und Nachfluchtgründe explizit als Fluchtgründe in der
Flüchtlingskonvention ausgeschlossen werden. Bezüglich der wirtschaftlichen
Fluchtgründe stellte der Bericht etwa fest, dass weder die Konvention noch das
Schweizer Asylwesen allein wirtschaftliche Gründe als ausreichende
Flüchtlingseigenschaft gelten lassen würden. So definiere die Flüchtlingskonvention
gezielt, welche Gründe zum Flüchtlingsstatus führen – namentlich seien das: Verfolgung
oder die begründete Furcht davor auf Grund von Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugungen.
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Der Bundesrat führte ergänzend an, dass die Schweiz insbesondere mit der Einführung
der beschleunigten Asylverfahren Mittel geschaffen habe, die eine schnelle
Identifikation von «begründeten» und «unbegründeten» Asylgesuchen ermöglichten.
Die Behandlung der «unbegründeten» Asylgesuche habe dabei höchste Priorität, was
auch mit der Asylpraxis im europäischen Raum übereinstimme.
Im zweiten Teil forderte Müller eine Verankerung gewisser Integrationsanforderungen
in der Flüchtlingskonvention sowie Konsequenzen bei deren Nicht-Erfüllung. Die
Flüchtlingskonvention halte fest, dass für ein potentielles Beenden des
Flüchtlingsstatus nur die Frage wichtig sei, was den betroffenen Personen bei einer
Rückkehr ins Heimatland bevorstehen könnte – die Frage der Integration im
Aufnahmestaat dürfte hierbei keine Rolle spielen, so die Schlussfolgerung im Bericht.
Im Schweizer AIG spiele die Integration aber durchaus eine Rolle, so werde sie
beispielsweise bei der Erteilung, der Verlängerung oder des Widerrufs des jeweiligen
Status einer Person, insbesondere bei der Erteilung einer Niederlassungsbewilligung
oder Staatsbürgerschaft, mit einbezogen. Laut dem Bundesrat sei es aber auch hier
zentral, dass eine ungenügende Integration nicht ausreiche, um einer Person den
nötigen Schutz vor Verfolgung im Herkunftsstaat zu verwehren, dazu würden nur
schwerste Verbrechen berechtigen. Und auch wenn eine Person den Flüchtlingsstatus
verlieren würde, gelte das «Non-Refoulement-Prinzip», wonach es verboten sei,
Personen in unsichere Staaten zurückzuweisen.  
Der dritte Bereich drehte sich um ein allfälliges Verbot der freien Wahl des Asylstaates,
womit der Postulant konkret die Sekundärmigration verhindern wollte. Prinzipiell habe
die Flüchtlingskonvention keine Regelung, welche festlegt, wer für die Prüfung des
Asylgesuchs zuständig ist – in Europa sei dafür jedoch das Dublin-System eingeführt
worden, argumentierte der Bundesrat in seinem Bericht. Weiter kenne die Schweiz die
Regelung, dass Personen für das Asylverfahren in sichere Drittstaaten zurückgeschickt
werden können, wenn sie sich nachweislich zuvor dort aufgehalten hatten. Aus diesen
Gründen kam der Bundesrat zum Schluss, dass bereits heute keine freie Wahl des
Asyllandes bestünde, was eine entsprechende Anpassung in der Flüchtlingskonvention
obsolet mache.
Zuletzt wollte das Postulat den Umgang mit Gefährderinnen und Gefährdern abgeklärt
haben. Am 13. Juni 2021 hatten Stimmbürgerschaft und Stände in einer Abstimmung die
genaue Definition des Begriffs des terroristischen «Gefährders» bzw. der
«Gefährderin» angenommen. Solchen Personen dürfte Asyl verwehrt oder wieder
entzogen werden. Dabei seien auch Rückschiebungen «mittels diplomatischer
Zusicherungen» des Ziellandes möglich, wobei aber das «Non-Refoulement-Prinzip»
eingehalten werden müsse. Aus diesem Grund erachtete es der Bundesrat als
zielführend, entsprechende Massnahmen zum Umgang mit Gefährderinnen und
Gefährdern durch nationale Massnahmen zu regeln und auch in diesem Punkt von einer
Revision der Flüchtlingskonvention abzusehen. 
Mit diesem Bericht erachtete der Bundesrat das Anliegen des Postulats Müller als erfüllt
und beantragte dessen Abschreibung. Diesem Antrag folgte der Ständerat in der
Sommersession 2022 und schrieb das Geschäft stillschweigend und diskussionslos ab. 9

Die vom Nationalrat eingebrachten Lockerungen bezüglich Reisebestimmungen für
asylsuchende, vorläufig aufgenommene und schutzbedürftige Personen fanden im
Ständerat nicht ausreichend Gehör. Als sich dieser in der Herbstsession mit der
entsprechenden Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes
auseinandersetzte, schwenkte er – seiner SPK folgend – auf den bundesrätlichen Kurs
zurück. So beschloss er mit 26 zu 14 Stimmen gegen einen Minderheitsantrag Jositsch
(sp, ZH), auf Gesetzesebene von Ausnahmeregelungen zum Reiseverbot abzusehen und
strich die vom Nationalrat zuvor eingeführten Ausnahmeregelungen für den Schengen-
Raum. Andrea Caroni (fdp, AR) begründete die Position der Kommission damit, dass
Ausnahmen mit der nationalrätlichen Regelung sowohl im Gesetz als auch auf
Verordnungsstufe geregelt wären. Zum einen wollte die Kommission dem Bundesrat mit
einer reinen Verordnungslösung nach wie vor einen gewissen Ermessensspielraum
gewähren, zum anderen sah sie die vom Nationalrat eingeführten
Gesetzesbestimmungen teilweise im Widerspruch zu den bestehenden
Verordnungsbestimmungen. So führten erstere in zwei Punkten gar zu einer
Verschärfung, da nur von Ausnahmen wegen «wichtigen» Sport- und
Kulturveranstaltungen die Rede sei und nur Ausreisen in Schengen-Länder erlaubt
würden. Im dritten Punkt hingegen würde mit der unspezifisch formulierten Ausnahme
zur «Aufrechterhaltung der Beziehung zu nahen Familienangehörigen» auch die
Teilnahme an fröhlichen Anlässen wie Hochzeiten oder Geburtstagen naher Verwandter
möglich. Die Verordnung sehe hingegen nur Ausnahmen für tragische Fälle wie
Krankheit oder Tod naher Familienangehöriger vor. Daniel Jositsch plädierte vergeblich
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dafür, dass es die mit einem Reiseverbot erfolgte massive Grundrechtseinschränkung
erfordere, dass auf Gesetzesstufe auf die Möglichkeit von Ausnahmen hingewiesen
werde. Zudem sei die Liste der Ausnahmen vom Nationalrat durch die Verwendung des
Wortes «insbesondere» nicht abschliessend. Er traue den Behörden zu, das Gesetz
vernünftig umzusetzen, so dass nicht «Reisen ad infinitum» erfolgen würden.
Darüber hinaus beschloss der Ständerat ohne Gegenantrag, dass ein Wechsel des
Wohnkantons erst nach zwölfmonatiger Anstellung erfolgen dürfe. Der Nationalrat hatte
sich zuvor für eine verkürzte Frist von sechs Monaten ausgesprochen. Der Ständerat
nahm die so (zurück)geänderte Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 25 zu 12 Stimmen
an. 10

Nachdem der Nationalrat in der Sondersession vom Mai 2021 den Vorschlag der SPK-NR
zur Änderung des Asylgesetzes (AsylG) unverändert angenommen hatte, befasste sich in
der Herbstsession 2021 der Ständerat mit dem Geschäft. Die Anpassung hatte zum Ziel,
dass das SEM zur Feststellung der Identität von Asylsuchenden künftig auch deren
mobile Datenträger nutzen darf, falls die Identität nicht anders festgestellt werden
kann. Als Sprecher der vorberatenden SPK-SR erläuterte Marco Chiesa (svp, TI), dass die
Identität bei 70 bis 80 Prozent der Asylsuchenden in der Schweiz nicht mit Sicherheit
festgestellt werden könne. Die Kommission anerkenne zwar das Recht auf Asyl, doch um
die Fairness im Asylprozess zu bewahren, empfinde sie es als wichtig, durch die
Identifizierung der betroffenen Person herauszufinden, ob Schutzbedarf bestehe oder
nicht. Ausserdem habe ein Pilotprojekt des SEM vom November 2017 bis Mai 2018 den
Nutzen dieser Massnahme bestätigt. Eine Minderheit um Hans Stöckli (sp, BE) wollte
nicht auf die Vorlage eintreten. Gestützt auf Erfahrungen aus Deutschland bezweifelte
der Berner die Wirksamkeit der Massnahme – wie es im Übrigen auch der EDÖB tue.
Zudem sei es höchst problematisch, dass im Asylverfahren – im Gegensatz zum
Strafverfahren – für die Einforderung der mobilen Datenträger keine richterliche
Anordnung vorgesehen sei. Darüber hinaus könnte die Weigerung, das Handy
abzugeben, den betroffenen Personen zu deren Nachteil als Missachtung der
Mitwirkungspflicht ausgelegt werden. Abschliessend kritisierte Stöckli den seiner
Ansicht nach mangelhaften Datenschutz. Justizministerin Karin Keller-Sutter äusserte
sich bezüglich der Zweifel über die Wirksamkeit der Massnahme verständnisvoll,
entgegnete aber, dass der Bundesrat dem Parlament aus diesem Grund drei Jahre nach
Inkrafttreten einen Evaluationsbericht vorlegen müsse. Sie betonte überdies, dass die
mobilen Datenträger den Asylsuchenden nicht zwangsweise abgenommen werden
dürfen. In der Folge trat der Ständerat mit 28 zu 12 Stimmen auf die Vorlage ein und
nahm sie in der Gesamtabstimmung unverändert mit 30 zu 12 Stimmen an.
In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 68 Stimmen
an. Der Ständerat hiess ihn mit 31 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Wie schon
während der Beratungen sprachen sich die Grüne und die SP-Fraktion gegen die
Gesetzesänderung aus. Am 20. Januar 2022 lief die Referendumsfrist ungenutzt aus. 11
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In der Wintersession 2021 schwenkte der Nationalrat betreffend Änderung des
Ausländer- und Integrationsgesetzes zur Regelung der Reisebestimmungen für vorläufig
aufgenommene Personen in den verbleibenden Differenzen auf die Linie des
Ständerates ein. Dabei beschloss er – wie Corina Gredig (glp, ZH) es formulierte – für
vorläufig aufgenommene Personen nicht nur ein Heimatreiseverbot, was dem
ursprünglichen Sinn der mit der Gesetzesänderung zu erfüllenden Motion entsprochen
hätte, sondern gleich ein gesetzlich verankertes, generelles Reiseverbot, das auch von
Ausnahmen für Reisen in den Schengen-Raum absah. So strich der Nationalrat die von
ihm eingeführten Ausnahmebestimmungen zum Reiseverbot gegen eine Minderheit
Gredig gänzlich aus dem Gesetz, womit Gründe, die den betroffenen Personen
dennoch eine Reise ins Ausland ermöglichen, nach wie vor ausschliesslich auf
Verordnungsstufe geregelt werden. Während Vertreterinnen und Vertreter der
Ratslinken und der GLP Verletzungen diverser Grundrechte beklagten, verwiesen
Nationalrätinnen und -räte der anderen Parteien auf die bestehenden
Ausnahmeregelungen in der Verordnung und vertraten die Ansicht, dass nur auf diesem
Wege Umgehungsmöglichkeiten des Heimatreiseverbots verhindert werden könnten.
Wenn etwa Reisen in den Schengen-Raum unter gewissen Bedingungen zulässig wären,
könnte der Bund nicht garantieren, dass jemand, der für eine Geburtstagsfeier nach
Deutschland reise, nicht danach doch noch in ein Flugzeug zurück in sein Heimatland
steige, so etwa Barbara Steinemann (svp, ZH). 
Auch in einem zweiten Punkt lenkte der Nationalrat ein, indem er nämlich von einer
verkürzten Frist zum Wechsel des Wohnkantons aus Gründen der Erwerbstätigkeit
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absah. Während sich der Nationalrat in der Detailberatung noch für die Möglichkeit des
Umzugs bereits nach sechsmonatigem Arbeitsverhältnis ausgesprochen hatte, folgte er
gegen den Willen einer Minderheit Marti (sp, BL) nun dem Vorschlag des Bundesrates
und des Ständerates, der einen Wechsel des Wohnkantons erst nach zwölfmonatigem
Arbeitsverhältnis erlauben will. Mit letzterer Änderung soll eine Motion der SPK-SR (Mo.
18.3002) erfüllt werden, die zur besseren Arbeitsmarktintegration von vorläufig
Aufgenommenen eine Erleichterung beim Kantonswechsel zwecks Erwerbstätigkeit
beabsichtigte. 
Nach Beseitigung dieser letzten Differenzen war das Geschäft bereit für die
Schlussabstimmung. Diese passierte es im Ständerat mit 31 zu 12 Stimmen und im
Nationalrat mit 111 zu 80 Stimmen (2 Enthaltungen). Für die Vorlage stimmten die
geschlossenen Fraktionen der Mitte, FDP.Liberalen und der SVP, wobei sich die beiden
linken Fraktionen und die Fraktion der GLP – mit den beiden Enthaltungen als einzige
Ausnahme – beinahe ebenso geschlossen dagegen stellten. 12

Familienpolitik

Le Conseil fédéral a publié en octobre 2016 le rapport demandé par le postulat Maury
Pasquier (ps, GE). Il est composé de deux parties. L'une consiste en une liste des
ressources disponibles dans les cantons pour les mères en détresse (informations et
numéros d'urgence). L'autre partie expose une étude comparée des mesures possibles
pour offrir un soutien plus important aux mères en détresse. Il est primordial selon le
rapport d'offrir un suivi simple, bienveillant et facile d'accès pour toutes les mères qui
en ressentiraient le besoin. Deux mesures ont particulièrement retenu l'attention du
Conseil fédéral, il s'agit des susmentionnées boîtes (ou fenêtres) à bébés ainsi que
l'accouchement confidentiel. L'un des soucis par rapport à celles-ci était la peur que
leur mise à disposition fasse augmenter le nombre d'abandon de nouveaux-nés par
leurs mères. Il n'y a, selon le rapport, pas lieu de penser que les fenêtres auraient cet
effet incitatif. Le Conseil fédéral est cependant bien conscient des effets négatifs de ce
dispositif: le droit de l'enfant à connaître ses origines, ainsi que l'obligation d'annonce
ne peuvent être respectés. Les sept sages estiment cependant que sans fenêtres à
bébés le risque que la mère abandonne son enfant dans des conditions ne lui
permettant pas de recevoir des soins médicaux est trop grand. La sécurité de l'enfant
et sa santé sont selon eux plus importants que son droit à connaître ses origines. Les
fenêtres à bébés doivent donc rester dans une zone grise du droit, ne devant être ni
interdites, ni formellement intégrées à la loi. Ensuite, certains aménagements (comme
un protocole lors de l'annonce des naissances garantissant l'anonymat de la mère)
doivent être réalisés dans le cadre de l'accouchement confidentiel, afin que celui-ci
soit une mesure parallèle aux fenêtres à bébés. Ces aménagements ne nécessitent pas
de modification de la loi en vigueur. Pour finir, les cantons s'acquittent déjà
correctement de leurs obligations en matière de soutien et de conseil pour les mères
en détresse, il n'y a selon le rapport pas besoin de mesures au niveau fédéral.
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Un des premiers pas vers la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été
franchi lors des assises féministes romandes en juin 2018. Un groupe d'environ 120
femmes, issues des milieux syndical, politique, culturel ou simplement de la société
civile ont réagi aux mobilisations internationales (manifestations contre l'interdiction
de l'avortement en Pologne, contre les violences sexistes en Argentine, Women's march
contre le président Trump aux USA, grèves féministes en Espagne et mouvement
#metoo) et ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Le renvoi en commission de
l'article sur l'égalité par le Conseil des Etats a également joué le rôle de déclencheur.

Le choix de la date du 14 juin se situe dans la lignée historique des mobilisations
féministes en Suisse. Le 14 juin 1981, dix ans après l'obtention du droit de vote pour les
femmes, le principe d'égalité était entériné dans la Constitution. Or, comme trop peu
de progrès ont été constatés, une grève des femmes nationale a été lancée par l'Union
syndicale suisse, exactement dix ans plus tard. En ce 14 juin 1991, plus de 500'000
femmes ont manifesté, faisant grève, pour celles qui le pouvaient, du travail, qu'il soit
domestique ou salarié. Des balais et serpillières étaient suspendus aux fenêtres, les
maîtresses d'écoles et travailleuses de crèche sont descendues dans la rue avec les
enfants, une grève de la consommation a été revendiquée. La revendication principale
de 1991 était l'ancrage dans la loi de l'article constitutionnel sur l'égalité. S'ensuivait une
série de revendications tournant principalement autour du travail (égalité salariale,
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places de crèches à prix accessible, interdiction du travail de nuit pour tou-te-s,
formation continue, etc.) et des violences (protection contre le harcèlement et les abus
sexuels au  travail et dans la vie privée). La loi demandée a été votée en 1995, et depuis,
quelques victoires pour la cause des femmes ont été obtenues: légalisation de
l'avortement en 2002 et congé maternité en 2005.

Pour les organisatrices de la grève de 2019, ce n'est de loin pas suffisant. Un nouveau
manifeste a été rédigé, comprenant une vingtaine de revendications. Le thème du
travail y est encore présent, avec des revendications comme celles de l'arrêt de la
discrimination, de la valorisation du travail domestique et de care, ainsi que des rentes
qui permettent de vivre dignement. La question des violences fait également écho aux
demandes de 1991, avec des revendications pour une prise au sérieux plus importante
des victimes de viol ou d'abus. Le manifeste de 2019 se distingue de son prédécesseur
par une prise en compte plus importante de l'intersectionnalité, comme en témoigne
l'astérisque accolé au mot «femme*» dans les communications relatives à la grève. Cet
astérisque signifie que le terme «femme*» s'applique ici à tou-te-s, à l'exception des
hommes cisgenre. Ainsi, les personnes trans, queer ou intersexe sont représentées par
le mouvement. Ce souci des personnes qui sont traditionnellement peu représentées
dans le débat public s'illustre par un nombre important de revendications. Le manifeste
exige la fin des discriminations pour les personnes LGBTQIA+ et une éducation plus
importante aux choix en termes de genre et de sexualité. Les femmes* non suisses ou
sans titre de séjour légal sont également représentées dans le manifeste, puisque ce
dernier réclame la fin des discriminations racistes, la prise en compte du travail fourni
par les femmes* sans papiers et la reconnaissance des violences sexistes et de genre
comme motif d'asile. Un nombre important de revendications s'attaque aux
stéréotypes de genre, demandant une formation des personnes travaillant dans les
écoles sur ces questions. De même, une éducation sexuelle qui aborde également la vie
affective et sexuelle, le plaisir, et spécialement le plaisir féminin ainsi que les variétés
d'orientation sexuelles et de genre doit, selon le manifeste être dispensée dans les
écoles par des spécialistes de la santé sexuelle. Un appel à une société moins
autoritaire, plus ouverte, plus horizontale, en définitive, moins patriarcale, clôt le
manifeste.

Le mouvement pour la grève féministe et des femmes* 2019 se compose de plus d'une
vingtaine de collectifs locaux et de nombreux groupes informels qui ont pour but
d'animer la journée du 14 juin. Les séances d'organisation et de coordination de la
grève étaient non mixtes, pour permettre aux femmes* de mener elles-mêmes leur
lutte. Les hommes sont les bienvenus pour apporter leur aide, en soutien. Cette
décision a été à la source de nombreuses critiques, mais a été maintenue, car il est
selon les organisatrices crucial pour les femmes* de s'emparer de la parole à cette
occasion, leurs voix n'étant que trop peu entendues le reste du temps. Plusieurs
collectifs d'hommes solidaires ont d'ailleurs vu le jour, ces messieurs se proposant de
remplacer au travail les femmes* qui ne pourraient sinon pas participer ou alors de
s'occuper des garderies prévues sur les sites des différentes manifestations le jour J.

L'appel à la grève a été formellement lancé le 10 mars, lors des assises féministes qui
ont suivi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2019. 13

A l'occasion de la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019, la présidente du
Conseil national Marina Carobbio Guscetti (ps, TI) a souhaité marquer le coup. Elle a
proposé au bureau du Parlement de faire une grève éclair de 15 minutes, à 11h, le 14
juin. Sa proposition a été acceptée tacitement à l'unanimité par les membres du
bureau, mais combattue par une motion d'ordre Glarner (udc, AG). Ce dernier a profité
de son temps de tribune pour traiter les grévistes de «femmes frustrées qui n'ont pas
eu ce qu'elles voulaient dans la vie». Sa véhémente tirade n'a convaincu que 53
membres (2 ont voté contre et 2 se sont abstenu) de son parti et deux élus PLR. L'UDC
s'est montrée dès le départ opposée à la grève. Sa section féminine romande a
toutefois prévu une action, controversée, pour ce jour-là. Les femmes UDC organisent
en effet un banquet dont les bénéfices seront reversés à des associations anti-
avortement. 14
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Kinder- und Jugendpolitik

Le Conseil des Etats a accepté une motion Schoch (prd, AR) sous la forme d'un postulat
invitant le gouvernement à préparer une révision du code civil abaissant l'âge de la
majorité de 20 à 18 ans. Cela ne signifie pas qu'une personne âgée de 18 ans aurait le
droit de vote, mais qu'elle deviendrait sujet de droits et d'obligations. 15

POSTULAT
DATUM: 02.10.1987
STÉPHANE HOFMANN

Menschen mit Behinderungen

Le gouvernement a publié un message demandant au parlement d’approuver la
Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. Cette
convention permettrait de lutter efficacement contre les discriminations et de garantir
le respect des droits de l’homme des personnes handicapées. Selon le Conseil fédéral,
cette convention jouerait un rôle directeur en fixant des lignes directrices pour les
législateurs au niveau national. 16
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